
   

Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung 

Vorlagennummer: STV/0579/2011 
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich 
Datum: 22.11.2011 

 
Amt: Büro der Stadtverordnetenversammlung 
Aktenzeichen/Telefon: -be-/1023 
Verfasser/-in: Elke Koch-Michel 
 
 
Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 
Magistrat 28.11.2011 Zur Kenntnisnahme 
Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt und Verkehr 29.11.2011 Beratung 
Stadtverordnetenversammlung 15.12.2011 Entscheidung 
 
 
Betreff: 
Bebauungsplan "Wieseckaue"; 
hier: Aufnahme von zwei Fußgängerbrücken in den Aufstellungsbeschluss 
- Antrag der Fraktion Linkes Bündnis/Bürgerliste Gießen vom 21.11.2011- 
 
 
Antrag: 
„Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen wird gebeten, den Bau von zwei neuen 
Fußgängerbrücken, eine Stahlbetonbrücke von ca. 38 m Länge und eine 
Stahlbetonbrücke von ca. 48,70 m Länge, in den räumlichen Geltungsbereich des 
Bebauungsplans GI 01/34 ‚Wieseckaue’ aufzunehmen  
 
Der geänderte Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekann zu machen sowie die Beteilung 
der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit der Ergänzung durchzuführen.“ 
 
 
Begründung: 
Der Bau von zwei neuen Brücken weicht in den Ausmaßen erheblich von den bereits 
vorhandenen „Brücken“ ab. Um diese große Brücken planungsrechtlich abzusichern, 
sollte sie in das Planverfahren aufgenommen werden. Bei der Umsetzung der Bauwerke 
kommt es möglicherweise zu Eingriffen , die naturschutzrechtliche Belange betreffen, von 
daher ist eine Beteiligung der Träger öffentlicher Belange, aber auch der Bürgerschaft 
geboten.  
 
Elke Koch-Michel 
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